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VERORDNUNG (EU) 2025/… DES RATES 

vom … 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012  

über restriktive Maßnahmen gegen Iran 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2025/… des Rates vom … zur Änderung des 

Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran1+, 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 

und der Europäischen Kommission, 

  

                                                 

1 ABl. L […], […], S. […]. 
+ ABl.: Bitte die Nummer und das Datum der Annahme des Beschlusses in ST 12518/25 

einfügen und die entsprechende Fußnote vervollständigen. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 26. Juli 2010 den Beschluss 2010/413/GASP2 und am 23. März 2012 die 

Verordnung (EU) Nr. 267/20123 über restriktive Maßnahmen gegen Iran angenommen. 

(2) Am 14. Juli 2015 erzielten China, Frankreich, Deutschland, die Russische Föderation, das 

Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten, die von der Hohen Vertreterin der 

Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hohe Vertreterin“) unterstützt 

wurden, Einvernehmen mit Iran über eine langfristige umfassende Lösung für die iranische 

Nuklearfrage. Die vollständige Durchführung des Gemeinsamen umfassenden 

Aktionsplans (Joint Comprehensive Plan of Action — JCPOA) sollte den ausschließlich 

friedlichen Charakter des iranischen Nuklearprogramms sicherstellen und die umfassende 

Aufhebung aller Nuklearsanktionen ermöglichen. 

(3) Am 20. Juli 2015 nahm der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (im Folgenden „VN-

Sicherheitsrat“) die Resolution 2231 (2015) an, in der er den JCPOA als langfristige 

umfassende Lösung für die iranische Nuklearfrage billigte. 

  

                                                 

2 Beschluss 2010/413/GASP des Rates vom 26. Juli 2010 über restriktive Maßnahmen gegen 

Iran und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2007/140/GASP (ABl. L 195 

vom 27.7.2010, S. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj). 
3 Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates über restriktive Maßnahmen gegen Iran und zur 

Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 961/2010 (ABl. L 88 vom 24.3.2012, S. 1, ELI: 

http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj). 
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(4) Am 18. Oktober 2015 hat der Rat die Erklärung 2015/C 345/014 angenommen, in der er 

zur Kenntnis nahm, dass die Zusage, alle Nuklearsanktionen der Union gemäß dem 

JCPOA aufzuheben, den in diesem Aktionsplan festgelegten Streitbeilegungsmechanismus 

und die Wiedereinführung von Sanktionen der Union im Falle einer erheblichen 

Nichterfüllung seitens Iran seiner im Rahmen des JCPOA eingegangenen Verpflichtungen 

unberührt lässt. Darüber hinaus verpflichtete sich der Rat, alle Nuklearsanktionen der 

Union, die ausgesetzt oder aufgehoben worden sind, im Falle einer erheblichen 

Nichterfüllung seitens Iran der von ihm im Rahmen des Aktionsplans eingegangenen 

Verpflichtungen nach einer gemeinsamen Empfehlung der Hohen Vertreterin, Frankreichs, 

Deutschlands und des Vereinigten Königreichs an den Rat, unverzüglich wieder 

einzuführen. 

(5) Am 28. August 2025 ging bei der Hohen Vertreterin in ihrer Funktion als Koordinatorin 

(im Folgenden „Koordinatorin“) und dem Präsidenten des Sicherheitsrats der Vereinten 

Nationen der Gemeinsamen JCPOA-Kommission ein Schreiben der Außenminister 

Frankreichs, Deutschlands und des Vereinigten Königreichs in Bezug auf die Umsetzung 

des JCPOA ein. Mit diesem Schreiben teilten die Außenminister dem VN-Sicherheitsrat 

mit, dass sie auf der Grundlage von faktischen Nachweisen davon ausgehen, dass eine 

erhebliche Nichterfüllung von Verpflichtungen aus dem JCPOA durch Iran vorliegt, und 

eröffneten damit das Verfahren zur Wiedereinsetzung der gemäß der Resolution 

2231 (2015) des VN-Sicherheitsrats aufgehobenen Sanktionen im Einklang mit 

Nummer 11 der Resolution 2231 (2015) des VN-Sicherheitsrats. 

(6) Am 29. August 2025 haben die Hohe Vertreterin, Frankreich und Deutschland im Einklang 

mit der Erklärung 2015/C 345/01 des Rates dem Rat eine gemeinsame Empfehlung 

übermittelt, in der sie sich dafür aussprachen, nach Wiedereinführung der VN-Sanktionen 

im Einklang mit der Resolution 2231 (2015) des VN-Sicherheitsrats unverzüglich alle 

ausgesetzten und/oder aufgehobenen Nuklearsanktionen der Union wieder einzuführen. 

  

                                                 

4 Erklärung 2015/C 345/1 des Rates vom 18. Oktober 2015 (ABl. C 345 vom 18.10.2015, 

S. 1). 
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(7) Bis zum 27. September 2025, hat der VN-Sicherheitsrat keine neue Resolution 

angenommen, um die Sanktionen innerhalb von 30 Tagen nach der Mitteilung vom 28. 

August 2025 weiter aufzuheben. Daher werden im Einklang mit Nummer 37 des JCPOA 

die Bestimmungen der Resolutionen 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 

1835 (2008) und 1929 (2010) des VN-Sicherheitsrats wieder eingeführt. 

(8) Nach Maßgabe von Nummer 37 des JCPOA gilt die Wiedereinsetzung restriktiver 

Maßnahmen nicht rückwirkend für Verträge, die vor dem … [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossen wurden, oder für akzessorische Verträge, die für die 

Erfüllung solcher Verträge erforderlich sind, sofern die im Rahmen solcher Verträge 

geplanten und durchgeführten Tätigkeiten mit dem JCPOA und den wiedereingesetzten 

Bestimmungen im Einklang stehen. 

(9) Am … nahm der Rat den Beschluss (GASP) 2025/…+ zur Änderung des Beschlusses 

2010/413/GASP an. 

(10) Die Befugnis zur Änderung der Listen in den Anhängen VIII und IX der Verordnung (EU) 

Nr. 267/2012 sollte vom Rat ausgeübt werden, um Kohärenz mit dem Verfahren zur 

Änderung der Anhänge des Beschlusses (GASP) 2025/…++ sicherzustellen. 

(11) Da die Maßnahmen in dieser Verordnung in den Anwendungsbereich des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union fallen, ist eine Regelung auf Unionsebene 

erforderlich, insbesondere um ihre einheitliche Anwendung in allen Mitgliedstaaten 

sicherzustellen. 

(12) Die Verordnung (EU) Nr. 267/2012 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

  

                                                 

+ ABl.: Bitte das Datum der Annahme und die Nummer des Beschlusses aus ST 12518/25 

einfügen. 
++ ABl.: Bitte die Nummer des Beschlusses aus ST 12518/25 einfügen. 
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 267/2012 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„t) „Geldtransfer“ 

i) jede Transaktion, die im Namen eines Auftraggebers über einen 

Zahlungsverkehrsdienstleister auf elektronischem Weg mit dem Ziel 

abgewickelt wird, einem Begünstigten bei einem 

Zahlungsverkehrsdienstleister einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, 

unabhängig davon, ob Auftraggeber und Begünstigter dieselbe Person 

sind. Dabei gelten für die Begriffe „Auftraggeber“, „Begünstigter“ und 

„Zahlungsverkehrsdienstleister“ die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 

2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates*, 

ii) jede Transaktion, die auf nichtelektronischem Weg wie Bargeld, Schecks 

oder Buchführungsanweisungen mit dem Ziel abgewickelt wird, einem 

Zahlungsempfänger Gelder zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, 

ob Auftraggeber und Zahlungsempfänger dieselbe Person sind. 

________________ 

* Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. November 2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 

Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 

2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG (ABl. L 319 

vom 5.12.2007, S. 1).“; 

b) Buchstabe u wird gestrichen. 
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2. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 2 

(1) Es ist verboten, die in Anhang I oder II aufgeführten Güter und Technologien mit 

oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an iranische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in Iran zu verkaufen, zu 

liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

(2) In Anhang I werden Güter und Technologien, einschließlich Software, aufgeführt, 

bei denen es sich um Güter oder Technologien mit doppeltem Verwendungszweck 

im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates* handelt, mit Ausnahme 

bestimmter Güter und Technologien, die in Anhang I Teil A der vorliegenden 

Verordnung aufgeführt sind. 

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission innerhalb von vier Wochen von den gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 428/2009 gewährten Genehmigungen hinsichtlich der Güter und Technologien 

nach Anhang I Teil A dieser Verordnung. 

(4) In Anhang II werden sonstige Güter und Technologien aufgeführt, die zu Tätigkeiten 

Irans im Zusammenhang mit Anreicherung, Wiederaufbereitung oder Schwerwasser, 

zur Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen oder zu Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit anderen Fragen, bezüglich derer die Internationale Atomenergie-

Organisation (IAEO) Besorgnis geäußert hat oder die von ihr als noch offen 

bezeichnet werden, beitragen könnten, einschließlich der vom VN-Sicherheitsrat 

oder vom Sanktionsausschuss bestimmten Güter und Technologien. 

(5) In den Anhängen I und II werden keine Güter und Technologien aufgeführt, die in 

der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union** (im Folgenden 

„Gemeinsame Militärgüterliste“) aufgeführt sind.“ 
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Artikel 3 

(1) Die in Anhang IIa aufgeführten Güter und Technologien mit oder ohne Ursprung in 

der Union dürfen nur mit vorheriger Genehmigung unmittelbar oder mittelbar an 

iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in Iran 

verkauft, geliefert, weitergegeben oder ausgeführt werden. 

(2) Für alle nach diesem Artikel genehmigungspflichtigen Ausfuhren wird die 

Genehmigung von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der 

Ausführer niedergelassen ist, und nach den Vorgaben des Artikels 11 der 

Verordnung (EG) Nr. 428/2009 erteilt. Die Genehmigung ist in der gesamten Union 

gültig. 

(3) In Anhang IIa sind andere als die in den Anhängen I und II aufgeführten Güter und 

Technologien aufgeführt, die zu Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anreicherung, 

Wiederaufbereitung oder Schwerwasser, zur Entwicklung von Trägersystemen für 

Kernwaffen oder zu Tätigkeiten im Zusammenhang mit anderen Fragen, bezüglich 

derer die IAEO Besorgnis geäußert hat oder die von ihr als noch offen bezeichnet 

werden, beitragen könnten. 

(4) Die Ausführer übermitteln den zuständigen Behörden alle erforderlichen Angaben zu 

ihrem Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung. 
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(5) Die zuständigen Behörden erteilen keine Genehmigung für den Verkauf, die 

Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in Anhang IIa aufgeführten Güter 

und Technologien, wenn sie hinreichende Gründe für die Feststellung haben, dass 

der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr dieser Güter und 

Technologien dazu bestimmt ist oder dazu bestimmt sein kann, zu einer der 

folgenden Tätigkeiten beizutragen: 

a) Tätigkeiten Irans im Zusammenhang mit Anreicherung, Wiederaufbereitung 

oder Schwerwasser, 

b) Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen durch Iran oder 

c) Tätigkeiten Irans im Zusammenhang mit anderen Fragen, bezüglich deren die 

IAEO Besorgnis geäußert hat oder die von ihr als noch offen bezeichnet 

werden. 

(6) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 5 können die zuständigen Behörden eine 

von ihnen erteilte Ausfuhrgenehmigung für ungültig erklären, aussetzen, ändern oder 

widerrufen. 

(7) Sofern eine zuständige Behörde nach Absatz 5 oder 6 eine Genehmigung ablehnt, für 

ungültig erklärt, aussetzt, erheblich einschränkt oder widerruft, so meldet der 

betreffende Mitgliedstaat dies den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission und 

macht ihnen die einschlägigen Informationen zugänglich; dabei beachtet er die die 

Vertraulichkeit dieser Informationen betreffenden Bestimmungen der Verordnung 

(EG) Nr. 515/97 des Rates***. 
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(8) Bevor ein Mitgliedstaat eine Genehmigung nach Absatz 5 für eine Transaktion 

erteilt, die im Wesentlichen die gleiche ist wie eine Transaktion, die einer noch 

gültigen Ablehnung unterliegt, die von einem anderen Mitgliedstaat oder von 

anderen Mitgliedstaaten nach den Absätzen 6 und 7 erteilt wurde, konsultiert er 

zunächst die Mitgliedstaaten, die die Ablehnung erteilt haben. Beschließt der 

betroffene Mitgliedstaat nach diesen Konsultationen, die Genehmigung zu erteilen, 

so unterrichtet er die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission hiervon und 

übermittelt ihnen alle zur Erläuterung seines Beschlusses sachdienlichen 

Informationen. 

Artikel 4 

Es ist verboten, die in Anhang I oder II aufgeführten Güter und Technologien unmittelbar 

oder mittelbar von Iran zu erwerben, aus Iran einzuführen oder aus Iran zu befördern, 

unabhängig davon, ob es sich um Ursprungserzeugnisse Irans handelt oder nicht. 

________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über eine 

Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der 

Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 

(ABl. L 134, 29.5.2009, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/oj) 
** Letzte Fassung veröffentlicht in ABl. C, C/2025/1499, 6.3.2025, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj). 
*** Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegenseitige 

Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die 

Zusammenarbeit dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die 

ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung (ABl. L 82, 

22.3.1997, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj)“.; 

3. Die Artikel 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c und 3d werden aufgehoben: 
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4. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 5 

(1) Es ist verboten, 

a) für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur 

Verwendung in Iran unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe im 

Zusammenhang mit den in der Gemeinsamen Militärgüterliste aufgeführten 

Gütern und Technologien oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, 

Herstellung, Wartung und Verwendung der in dieser Liste aufgeführten Güter 

zu erbringen, 

b) für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur 

Verwendung in Iran unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe oder 

Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit den in Anhang I oder II 

aufgeführten Gütern und Technologien oder im Zusammenhang mit der 

Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung der in Anhang I oder II 

aufgeführten Güter zu erbringen, und 

c) für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur 

Verwendung in Iran unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen, 

insbesondere in Form von Zuschüssen, Darlehen und 

Ausfuhrkreditversicherungen, für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe 

oder die Ausfuhr von in der Gemeinsamen Militärgüterliste oder in Anhang I 

oder II aufgeführten Gütern und Technologien oder für die Erbringung von 

damit zusammenhängender technischer Hilfe bereitzustellen. 
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(2) Einer Genehmigung durch die betreffende zuständige Behörde bedarf 

a) die unmittelbare und mittelbare Erbringung von technischer Hilfe und 

Vermittlungsdiensten im Zusammenhang mit den in Anhang IIa aufgeführten 

Gütern und Technologien und mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung 

und Verwendung dieser Artikel für iranische Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen oder zur Verwendung in Iran, 

b) die unmittelbare oder mittelbare Bereitstellung von Finanzmitteln oder 

Finanzhilfen im Zusammenhang mit den in Anhang IIa aufgeführten Gütern 

und Technologien, die für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die 

Ausfuhr dieser Artikel oder für die Erbringung von damit zusammenhängender 

technischer Hilfe bestimmt sind, insbesondere in Form von Zuschüssen, 

Darlehen und Ausfuhrkreditversicherungen, für iranische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in Iran. 

(3) Die zuständigen Behörden erteilen keine Genehmigung für die in Absatz 2 genannten 

Transaktionen, wenn sie hinreichende Gründe für die Feststellung haben, dass die 

Handlung dazu bestimmt ist oder dazu bestimmt sein kann, zu einer der folgenden 

Tätigkeiten beizutragen: 

a) Tätigkeiten Irans im Zusammenhang mit Anreicherung, Wiederaufbereitung 

oder Schwerwasser, 

b) Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen durch Iran oder 

c) Tätigkeiten Irans im Zusammenhang mit anderen Fragen, bezüglich deren die 

IAEO Besorgnis geäußert hat oder die von ihr als noch offen bezeichnet 

werden.“ 
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5. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 6 

Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1 gelten nicht für 

a) die unmittelbare oder mittelbare Weitergabe von unter Anhang I Teil B fallenden 

Gütern über das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, wenn diese Güter für einen 

Leichtwasserreaktor in Iran, mit dessen Bau vor Dezember 2006 begonnen wurde, an 

Iran oder zur Verwendung in Iran verkauft, geliefert, weitergegeben oder ausgeführt 

werden, 

b) Transaktionen, die vom IAEO-Programm für technische Zusammenarbeit in Auftrag 

gegeben werden, oder 

c) Güter, die aufgrund von Verpflichtungen der Vertragsstaaten im Rahmen des Pariser 

Übereinkommens vom 13. Januar 1993 über das Verbot der Entwicklung, 

Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die 

Vernichtung solcher Waffen an Iran geliefert oder übertragen werden bzw. zur 

Verwendung in Iran bestimmt sind, oder 

d) die Erfüllung bis zum … [3 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] von vor dem … [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossenen Verträgen über den Verkauf, die Lieferung, 

die Weitergabe oder die Ausfuhr von in Anhang I Teil C aufgeführten Gütern und 

Technologien oder von akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung solcher 

Verträge erforderlich sind, oder 
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e) die Erfüllung bis zum … [3 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] von vor dem … [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossenen Verträgen über die Bereitstellung von 

technischer Hilfe oder von Finanzmitteln oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit 

in Anhang I Teil C aufgeführten Gütern und Technologien. 

Artikel 7 

(1) Unbeschadet des Artikels 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 359/2011 können 

die zuständigen Behörden die Genehmigung für eine Transaktion im Sinne von 

Artikel 2 Absatz 1 oder für Hilfe oder Vermittlungsdienste im Sinne von Artikel 5 

Absatz 1 der vorliegenden Verordnung unter ihnen geeignet erscheinenden 

Bedingungen erteilen, vorausgesetzt, 

a) die Güter und Technologien bzw. die Hilfe oder die Vermittlungsdienste sind 

für Ernährungs-, landwirtschaftliche, medizinische oder humanitäre Zwecke 

bestimmt und 

b) der Sanktionsausschuss hat in den Fällen, in denen die Transaktion Güter oder 

Technologien betrifft, die in den Listen der Gruppe der Kernmaterial-

Lieferländer oder des Trägertechnologie-Kontrollregimes aufgeführt sind, 

vorher im Einzelfall festgestellt, dass die Transaktion eindeutig nicht zur 

Entwicklung von Technologien, die die proliferationsrelevanten nuklearen 

Tätigkeiten Irans unterstützen, oder zur Entwicklung von Trägersystemen für 

Kernwaffen beitragen würde. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission innerhalb von vier Wochen von den nach diesem Artikel gewährten 

Genehmigungen. 
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Artikel 8 

(1) Es ist verboten, die in den Anhängen VI und VIa aufgeführte Schlüsselausrüstung 

oder -technologie unmittelbar oder mittelbar an iranische Personen, Organisationen 

oder Einrichtungen oder zur Verwendung in Iran zu verkaufen, zu liefern, 

weiterzugeben oder auszuführen. 

(2) In den Anhängen VI und VIa sind Schlüsselausrüstung und -technologie für die 

folgenden Schlüsselbranchen der Öl- und Gasindustrie in Iran aufgeführt: 

a) Exploration von Erdöl und Erdgas, 

b) Förderung von Erdöl und Erdgas, 

c) Raffination, 

d) Verflüssigung von Erdgas. 

(3) In den Anhängen VI und VIa sind auch Schlüsselausrüstung und -technologie für die 

petrochemische Industrie in Iran aufgeführt. 

(4) In den Anhängen VI und VIa sind keine Artikel aufgeführt, die in der Gemeinsamen 

Militärgüterliste oder in Anhang I, II oder IIa aufgeführt sind. 
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Artikel 9 

Es ist verboten, 

a) für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in 

Iran unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe oder Vermittlungsdienste im 

Zusammenhang mit Schlüsselausrüstung und -technologien, die in den Anhängen VI 

und VIa aufgeführt sind, oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstellung, 

Wartung und Verwendung der in Anhang VI und VIa aufgeführten Güter zu 

erbringen, 

b) für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in 

Iran unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang 

mit der in den Anhängen VI und VIa aufgeführten Schlüsselausrüstung und -

technologien bereitzustellen. 

Artikel 10 

(1) Die Verbote der Artikel 8 und 9 gelten nicht für 

a) die Durchführung von Transaktionen bis zum … [3 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung], die aufgrund eines 

Handelsvertrags, der vor dem … [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossen wurde und die in Anhang VI aufgeführte 

Schlüsselausrüstung oder -technologie für die Exploration von Erdöl und 

Erdgas, die Förderung von Erdöl und Erdgas, die Raffination und die 

Verflüssigung von Erdgas betrifft, oder akzessorischer Verträge, die für die 

Erfüllung solcher Verträge erforderlich sind, oder aufgrund eines Vertrags oder 

einer Vereinbarung, der bzw. die vor dem … [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossen wurde und eine vor dem … [Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] getätigte Investition in Iran 

betrifft, verpflichtend sind, und stehen auch nicht der Erfüllung von 

Verpflichtungen aus diesen Verträgen bzw. Vereinbarungen entgegen, 
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b) die Durchführung von Transaktionen bis zum ... [3 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung], die aufgrund eines 

Handelsvertrags, der vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossen wurde und die in Anhang VI aufgeführte 

Schlüsselausrüstung oder -technologie für die petrochemische Industrie betrifft, 

oder akzessorischer Verträge, die für die Erfüllung solcher Verträge 

erforderlich sind, oder aufgrund eines Vertrags oder einer Vereinbarung, der 

bzw. die vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

geschlossen wurde und eine vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] getätigte Investition in Iran betrifft, verpflichtend sind, 

und stehen auch nicht der Erfüllung von Verpflichtungen aus diesen Verträgen 

bzw. Vereinbarungen entgegen, 

c) die Durchführung von Transaktionen bis zum ... [3 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung], die aufgrund eines 

Handelsvertrags verpflichtend sind, der die in Anhang VIa aufgeführte 

Schlüsselausrüstung oder -technologie für die Exploration von Erdöl und 

Erdgas, die Förderung von Erdöl und Erdgas, die Raffination und die 

Verflüssigung von Erdgas und für die petrochemische Industrie betrifft, der vor 

dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung], geschlossen 

wurde und der eine Investition in Iran in die Exploration von Erdöl und Erdgas, 

die Förderung von Erdöl und Erdgas und die Raffination und Verflüssigung 

von Erdgas vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

oder der eine vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

getätigte Investition in Iran in die petrochemische Industrie betrifft, und stehen 

auch nicht der Erfüllung von Verpflichtungen aus diesen Verträgen bzw. 

Vereinbarungen entgegen, oder 
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d) die Erbringung technischer Hilfe, die ausschließlich für den Aufbau von in 

Einklang mit den Buchstaben a, b und c gelieferter Ausrüstung oder 

Technologie bestimmt ist, 

sofern die natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die eine 

solche Transaktion vornehmen oder Hilfe zu einer solchen Transaktion leisten will, 

die Transaktion bzw. Hilfe mindestens 20 Arbeitstage vorher bei der zuständigen 

Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen ist, gemeldet hat. 

(2) Die Verbote gemäß den Artikeln 8 und 9 lassen die Erfüllung von Verpflichtungen 

aus den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b 

genannten Verträgen unberührt, sofern sich diese Verpflichtungen aus 

Dienstleistungsverträgen oder akzessorischen Verträgen, die für ihre Erfüllung 

erforderlich sind, ergeben und sofern die Erfüllung dieser Verpflichtungen vorher 

von der betreffenden zuständigen Behörde genehmigt wurde und der betreffende 

Mitgliedstaat den anderen Mitgliedstaaten und die Kommission von ihrer Absicht, 

die Genehmigung zu erteilen, unterrichtet hat. 

Artikel 10a 

(1) Es ist verboten, die in Anhang VIb aufgeführte Marine-Schlüsselausrüstung oder 

Technologie unmittelbar oder mittelbar an iranische Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen oder zur Verwendung in Iran zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben 

oder auszuführen. 

(2) In Anhang VIb sind wesentliche Schiffsausrüstung und -technologie für den Bau, die 

Instandhaltung oder die Umrüstung von Schiffen einschließlich Ausrüstung und 

Technologie für den Bau von Öltankschiffen aufgeführt. 
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Artikel 10b 

Es ist verboten, 

a) für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in 

Iran unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe oder Vermittlungsdienste im 

Zusammenhang mit der in Anhang VIb aufgeführten Schlüsselausrüstung und -

technologie oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung 

und Verwendung der in Anhang VIb aufgeführten Güter zu erbringen, 

b) für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in 

Iran unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang 

mit der in Anhang VIb aufgeführten Schlüsselausrüstung und -technologie 

bereitzustellen. 

Artikel 10c 

(1) Die Verbote der Artikel 10a und 10b lassen die Lieferung von Schlüsselausrüstung 

und -technologie für Schiffe unberührt, die nicht im Eigentum oder unter der 

Kontrolle von iranischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen und 

die aufgrund höherer Gewalt einen Hafen in Iran anlaufen oder in die iranischen 

Hoheitsgewässer einlaufen mussten. 

(2) Die Verbote der Artikel 10a und 10b gelten nicht für die Erfüllung bis zum ... [3 

Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] von vor dem 

... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] geschlossenen Verträgen 

oder von akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung solcher Verträge 

erforderlich sind.“ 
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6. Artikel 10d erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10d 

(1) Es ist verboten, in Anhang VIIa aufgeführte Software unmittelbar oder mittelbar an 

iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in Iran 

zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

(2) In Anhang VIIa ist Software für die Integration industrieller Prozesse aufgeführt, die 

für unter der direkten oder indirekten Kontrolle des Korps der Islamischen 

Revolutionsgarde stehende Branchen relevant ist oder die für das Nuklear- oder 

Militärprogramm Irans oder sein Programm für ballistische Raketen relevant ist.“ 

7. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 10e 

Es ist verboten, 

a) für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in 

Iran unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe oder Vermittlungsdienste im 

Zusammenhang mit der in Anhang VIIa aufgeführten Software oder im 

Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung der in 

Anhang VIIa aufgeführten Güter zu erbringen, 

b) für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in 

Iran unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang 

mit der in Anhang VIIa aufgeführten Software bereitzustellen. 
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Artikel 10f 

Die Verbote der Artikel 10d und 10e gelten nicht für die Erfüllung bis zum ... [3 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] von vor dem ... [Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] geschlossenen Verträgen oder von 

akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung solcher Verträge erforderlich sind. 

Artikel 11 

(1) Es ist verboten, 

a) Rohöl oder Erdölerzeugnisse in die Union einzuführen, 

i) bei denen es sich um Ursprungserzeugnisse Irans handelt oder 

ii) die aus Iran ausgeführt wurden, 

b) Rohöl oder Erdölerzeugnisse zu erwerben, die sich in Iran befinden oder bei 

denen es sich um Ursprungserzeugnisse Irans handelt, 

c) Rohöl oder Erdölerzeugnisse zu befördern, bei denen es sich um 

Ursprungserzeugnisse Irans handelt oder die aus Iran in ein anderes Land 

ausgeführt werden, und 

d) unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen, einschließlich 

Finanzderivate, sowie Versicherungen und Rückversicherungen im 

Zusammenhang mit der Einfuhr, dem Erwerb oder der Beförderung von Rohöl 

und Erdölerzeugnissen, die iranischen Ursprungs sind oder aus Iran eingeführt 

wurden, bereitzustellen. 

(2) Der Ausdruck „Rohöl und Erdölerzeugnisse“ bezeichnet die in Anhang IV 

aufgeführten Erzeugnisse. 
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Artikel 12 

(1) Die Verbote des Artikels 11 gelten nicht für 

a) die Erfüllung bis zum ... [3 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] von Handelsverträgen, die vor dem ... [Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] geschlossen wurden, oder von für 

deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen Verträgen, 

b) die Erfüllung von vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossenen Verträgen oder von akzessorischen 

Verträgen, die für die Erfüllung dieser Verträge erforderlich sind, wenn in 

einem solchen Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, dass die Lieferung 

iranischen Rohöls und iranischer Erdölerzeugnisse oder die Erlöse aus ihrer 

Lieferung der Zahlung ausstehender Beträge an Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten unterstehen, dient, 

c) Rohöl oder Erdölerzeugnisse, die vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] aus Iran ausgeführt wurden oder wenn die Ausfuhr 

gemäß Buchstabe a am oder vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] erfolgte, oder wenn die Ausfuhr gemäß Buchstabe b 

erfolgte, 

d) den Erwerb von Bunkeröl, das von einem anderen Drittland als Iran hergestellt 

und geliefert wurde und das für den Antrieb von Schiffsmotoren bestimmt ist, 
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e) den Erwerb von Bunkeröl für den Antrieb von Motoren eines Schiffs, das 

durch höhere Gewalt in einen Hafen in Iran oder in iranische Hoheitsgewässer 

verbracht worden ist, 

vorausgesetzt, die Person, Organisation oder Einrichtung, die den betreffenden 

Vertrag gemäß Buchstaben a, b und c erfüllen will, hat die Tätigkeit oder 

Transaktion mindestens 20 Arbeitstage vorher bei der zuständigen Behörde des 

Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen ist, gemeldet. 

(2) Das Verbot nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d gilt bis zum ... [3 Monate nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] weder unmittelbar noch 

mittelbar für Haftpflicht- und Umwelthaftpflichtversicherungen sowie 

Rückversicherungen. 

Artikel 13 

(1) Es ist verboten, 

a) petrochemische Erzeugnisse in die Union einzuführen, 

i) bei denen es sich um Ursprungserzeugnisse Irans handelt oder 

ii) die aus Iran ausgeführt wurden, 

b) petrochemische Erzeugnisse zu erwerben, die sich in Iran befinden oder bei 

denen es sich um Ursprungserzeugnisse Irans handelt, 

c) petrochemische Erzeugnisse zu befördern, sofern es sich um 

Ursprungserzeugnisse Irans handelt oder sie aus Iran in ein anderes Land 

ausgeführt werden, und 
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d) unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen, einschließlich 

Finanzderivate, sowie Versicherungen und Rückversicherungen, im 

Zusammenhang mit der Einfuhr, dem Erwerb oder der Beförderung von 

petrochemischen Erzeugnissen, bei denen es sich um Ursprungserzeugnisse 

Irans handelt oder die aus Iran eingeführt wurden, bereitzustellen. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet „Petrochemische Erzeugnisse“ die in 

Anhang V aufgeführten Erzeugnisse. 

Artikel 14 

(1) Die Verbote des Artikels 13 gelten nicht für 

a) die Erfüllung bis zum ... [3 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] von vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossenen Handelsverträgen oder von 

akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung solcher Verträge erforderlich 

sind, 

b) die Erfüllung von vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossenen Verträgen und von akzessorischen 

Verträgen, einschließlich Beförderungs- und Versicherungsverträgen, die für 

die Erfüllung dieser Verträge erforderlich sind, wenn in einem Vertrag 

ausdrücklich vorgesehen ist, dass die Lieferung iranischer petrochemischer 

Erzeugnisse oder die Erlöse aus ihrer Lieferung der Zahlung ausstehender 

Beträge an Personen, Organisationen oder Einrichtungen dient, die der 

Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten unterstehen, 

  



  

 

12520/25     24 

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

c) petrochemische Erzeugnisse, die vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung], bzw. im Falle einer Ausfuhr nach Buchstabe a am oder 

vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung], aus Iran 

ausgeführt wurden, oder wenn die Ausfuhr gemäß Buchstabe b erfolgte, 

vorausgesetzt, die Person, Organisation oder Einrichtung, die den betreffenden 

Vertrag erfüllen will, hat die Tätigkeit oder Transaktion mindestens 20 Arbeitstage 

vorher bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen ist, 

gemeldet. 

(2) Das Verbot nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d gilt bis zum ... [3 Monate nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] weder unmittelbar noch 

mittelbar für Haftpflicht- und Umwelthaftpflichtversicherungen sowie 

Rückversicherungen. 

Artikel 14a 

(1) Es ist verboten, 

a) Erdgas, bei dem es sich um ein Ursprungserzeugnis Irans handelt oder das aus 

Iran ausgeführt worden ist, zu erwerben, zu befördern oder in die Union 

einzuführen, 

b) Tauschgeschäfte mit Erdgas vorzunehmen, bei dem es sich um ein 

Ursprungserzeugnis Irans handelt oder das aus Iran ausgeführt worden ist, 

c) unmittelbar oder mittelbar Vermittlungsdienste, Finanzmittel oder 

Finanzhilfen, einschließlich Finanzderivate, sowie Versicherungen und 

Rückversicherungen und Vermittlungsdienste für Versicherungen und 

Rückversicherungen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten nach Buchstabe a 

oder b anzubieten. 
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(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für 

a) Erdgas, das aus einem anderen Staat als Iran ausgeführt worden ist, wenn das 

ausgeführte Gas mit Gas, bei dem es sich um ein Ursprungserzeugnis Irans 

handelt, innerhalb der Infrastruktur eines anderen Staates als Iran verbunden 

worden ist, 

b) den Erwerb von Erdgas innerhalb Irans durch Staatsangehörige der 

Mitgliedstaaten zu zivilen Zwecken, einschließlich Wohnraumbeheizung oder -

stromversorgung oder zur Versorgung von diplomatischen Missionen, oder 

c) die Erfüllung von Verträgen für die Lieferung von Erdgas, bei dem es sich um 

ein Ursprungserzeugnis eines anderen Staates als Irans handelt, in die Union. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „Erdgas“ die in Anhang IVa 

aufgeführten Erzeugnisse. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 bedeutet „Vornahme eines Tauschgeschäfts“ den 

Austausch von Erdgasströmen unterschiedlichen Ursprungs. 

Artikel 15 

(1) Es ist verboten, 

a) Gold, Edelmetalle und Diamanten, die in Anhang VII aufgeführt sind, mit oder 

ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an die iranische 

Regierung, ihre öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen, 

jegliche Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in ihrem Namen 

oder auf ihre Anweisung handeln, oder Organisationen oder Einrichtungen, die 

in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle stehen, zu verkaufen, zu liefern, 

weiterzugeben oder auszuführen, 
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b) Gold, Edelmetalle und Diamanten, die in Anhang VII aufgeführt sind, mit oder 

ohne Ursprung in Iran unmittelbar oder mittelbar von der iranischen 

Regierung, ihren öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen, und 

jegliche Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in ihrem Namen 

oder auf ihre Anweisung handeln, oder Organisationen oder Einrichtungen, die 

in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle stehen, zu erwerben, einzuführen 

oder zu befördern, und 

c) für die iranische Regierung, ihre öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und 

Agenturen und jegliche Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die in 

ihrem Namen oder auf ihre Anweisung handeln, oder Organisationen oder 

Einrichtungen, die in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle stehen, 

unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste, Finanzmittel 

oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit den unter den Buchstaben a und b 

genannten Gütern bereitzustellen. 

(2) In Anhang VII werden Gold, Edelmetalle und Diamanten aufgeführt, für die die 

Verbote des Absatzes 1 gelten. 

8. Artikel 15a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15a 

(1) Es ist verboten, Grafit und Rohmetalle oder Metallhalberzeugnisse, die in 

Anhang VIIb aufgeführt sind, unmittelbar oder mittelbar an iranische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in Iran zu verkaufen, zu 

liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 
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(2) In Anhang VIIb sind Grafit und Rohmetalle oder Metallhalberzeugnisse wie 

Aluminium und Stahl aufgeführt, die für unter der direkten oder indirekten Kontrolle 

des Korps der Islamischen Revolutionsgarde stehende Branchen relevant sind oder 

die für das Nuklear- oder Militärprogramm Irans oder sein Programm für ballistische 

Raketen relevant sind. 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die in den Anhängen I, II und IIa 

aufgeführten Güter.“ 

9. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 15b 

(1) Es ist verboten, 

a) für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur 

Verwendung in Iran unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe oder 

Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit den in Anhang VIIb aufgeführten 

Gütern oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung 

und Verwendung der in Anhang VIIb aufgeführten Güter zu erbringen, 

b) für iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur 

Verwendung in Iran unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen 

im Zusammenhang mit den in Anhang VIIb aufgeführten Gütern 

bereitzustellen. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die in den Anhängen I, II und IIa 

aufgeführten Güter. 
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Artikel 15c 

Das Verbot des Artikels 15a gilt nicht für die Erfüllung bis zum ... [3 Monate nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] von vor dem ... [Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] geschlossenen Verträgen oder von 

akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung solcher Verträge erforderlich sind. 

Artikel 16 

Es ist verboten, auf die iranische Landeswährung lautende neu gedruckte oder geprägte 

oder noch nicht ausgegebene Banknoten und geprägte Münzen unmittelbar oder mittelbar 

an die iranische Zentralbank oder zu deren Gunsten zu verkaufen, zu liefern, 

weiterzugeben oder auszuführen. 

KAPITEL III 

FINANZIERUNGSBESCHRÄNKUNGEN FÜR BESTIMMTE UNTERNEHMEN 

Artikel 17 

(1) Folgendes ist verboten: 

a) die Gewährung von Darlehen oder Krediten an in Absatz 2 genannte iranische 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

b) der Erwerb oder die Ausweitung von Beteiligungen an in Absatz 2 genannten 

iranischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

c) die Gründung von Joint Ventures mit in Absatz 2 genannten iranischen 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen. 
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(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt für iranische Personen, Organisationen und 

Einrichtungen, die beteiligt sind 

a) an der Herstellung von in der Gemeinsamen Militärgüterliste oder in Anhang I 

oder II aufgeführten Gütern oder Technologien, 

b) an der Exploration oder Förderung von Erdöl und Erdgas, der Raffination von 

Brennstoffen oder der Verflüssigung von Erdgas, oder 

c) an der petrochemischen Industrie. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 Buchstaben b und c gelten folgende 

Begriffsbestimmungen: 

a) „Exploration von Erdöl und Erdgas“ umfasst die Exploration, Prospektion und 

die Bewirtschaftung von Erdöl- und Erdgasvorkommen, sowie das 

Bereitstellen geologischer Dienstleistungen bezüglich solcher Vorkommen; 

b) „Förderung von Erdöl und Erdgas“ umfasst Dienstleistungen des 

Erdgasferntransports zum Zwecke der Durchleitung oder Lieferung an 

unmittelbar miteinander verbundene Leitungsnetze; 

c) „Raffination“ bezeichnet die Verarbeitung, Aufbereitung oder Vorbereitung für 

den abschließenden Verkauf von Brennstoffen an den Endverbraucher; 

d) „petrochemische Industrie“ bezeichnet die Produktionsanlagen zur Herstellung 

von Erzeugnissen in Anhang V. 
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(4) Es ist verboten, eine Zusammenarbeit mit iranischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen aufzunehmen, die im Bereich des Erdgastransports nach Absatz 3 

Buchstabe b tätig sind. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 bezeichnet der Ausdruck „Zusammenarbeit“ 

a) die Teilung der Investitionskosten in einer integrierten oder gesteuerten 

Lieferkette für die Belieferung mit oder die Lieferung von Erdgas unmittelbar 

aus dem oder in das Hoheitsgebiet Irans und 

b) die unmittelbare Zusammenarbeit für die Zwecke der Tätigung von 

Investitionen in Erdgasverflüssigungsanlagen, die sich im Hoheitsgebiet Irans 

befinden oder direkt mit dem Hoheitsgebiet Irans verbunden sind. 

Artikel 18 

(1) Für im Wege der in Artikel 17 Absatz 1 genannten Transaktionen getätigte 

Investitionen in iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die an der 

Herstellung von in Anhang IIa aufgeführten Gütern oder Technologien beteiligt sind, 

ist eine Genehmigung durch die zuständige Behörde erforderlich. 

(2) Die zuständigen Behörden erteilen die Genehmigung für die in Absatz 1 genannten 

Transaktionen nicht, wenn sie hinreichende Gründe für die Feststellung haben, dass 

die Handlung zu einer der folgenden Tätigkeiten beitragen würde: 

a) Tätigkeiten Irans im Zusammenhang mit Anreicherung, Wiederaufbereitung 

oder Schwerwasser, 
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b) Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen durch Iran oder 

c) Tätigkeiten Irans im Zusammenhang mit anderen Fragen, bezüglich deren die 

IAEO Besorgnis geäußert hat oder die von ihr als noch offen bezeichnet 

werden. 

Artikel 19 

(1) Abweichend von Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a können die zuständigen Behörden 

die Genehmigung für eine im Wege der in Artikel 17 Absatz 1 genannten 

Transaktionen getätigte Investition unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen 

erteilen, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Investition ist für Ernährungs-, landwirtschaftliche, medizinische oder 

andere humanitäre Zwecke bestimmt, und 

b) der Sanktionsausschuss – in Fällen, in denen es um eine Investition in eine 

iranische Person, Organisation oder Einrichtung geht, die an der Herstellung 

von in den Listen der Gruppe der Kernmaterial-Lieferländer und des 

Trägertechnologie-Kontrollregimes aufgeführten Gütern oder Technologien 

beteiligt ist – hat zuvor im Einzelfall festgestellt, dass die Transaktion 

eindeutig nicht zur Entwicklung von Technologien, die die 

proliferationsrelevanten nuklearen Tätigkeiten Irans unterstützen, oder zur 

Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen beitragen würde. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission innerhalb von vier Wochen von den nach diesem Artikel gewährten 

Genehmigungen. 

  



  

 

12520/25     32 

 RELEX.1 LIMITE DE 
 

Artikel 20 

Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b gilt nicht für die Gewährung von Darlehen oder Krediten 

oder den Erwerb oder die Ausweitung von Beteiligungen, wenn die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Transaktion ist aufgrund einer Vereinbarung oder eines Vertrags erforderlich, die 

bzw. der vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

geschlossen wurde, und 

b) die zuständige Behörde ist über die Vereinbarung oder den Vertrag mindestens 

20 Arbeitstage vorher unterrichtet worden. 

Artikel 21 

Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe c gilt nicht für die Gewährung von Darlehen oder Krediten 

oder den Erwerb oder die Ausweitung von Beteiligungen, wenn die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Transaktion ist aufgrund einer Vereinbarung oder eines Vertrags erforderlich, die 

bzw. der vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 

geschlossen wurde, und 

b) die zuständige Behörde ist über die Vereinbarung oder den Vertrag mindestens 

20 Arbeitstage vorher unterrichtet worden. 
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Artikel 22 

Es ist verboten, durch Abschluss einer Vereinbarung oder auf sonstige Weise zu 

akzeptieren oder zu genehmigen, dass eine oder mehrere iranische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen einem Unternehmen, das eine der nachstehend 

aufgeführten Tätigkeiten ausübt, ein Darlehen oder einen Kredit gewähren, eine 

Beteiligung an einem solchen Unternehmen erwerben bzw. ausweiten oder ein Joint 

Venture mit einem solchen Unternehmen gründen: 

a) Abbau von Uran, 

b) Anreicherung von Uran und Wiederaufbereitung von Uran, 

c) Herstellung von Gütern oder Technologien, die in den Listen der Gruppe der 

Kernmaterial-Lieferländer oder des Trägertechnologie-Kontrollregimes aufgeführt 

sind.“ 

10. Artikel 23 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Unbeschadet der in Artikel 24, 25, 26, 27, 28, 28a oder 29 vorgesehenen 

Ausnahmeregelungen ist es verboten, den in den Anhängen VIII und IX aufgeführten 

natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen 

spezialisierte Nachrichtenübermittlungsdienste für den Zahlungsverkehr zu 

erbringen, die für den Austausch von Finanzdaten verwendet werden.“ 

11. Artikel 23a wird gestrichen. 
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12. Die Artikel 24 bis 28a erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 24 

Abweichend von Artikel 23 können die zuständigen Behörden die Freigabe bestimmter 

eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand eines Sicherungs- oder 

Zurückbehaltungsrechts, das vor dem Tag, an dem die in Artikel 23 genannte Person, 

Organisation oder Einrichtung vom Sanktionsausschuss, vom Sicherheitsrat oder 

vom Rat benannt wurde, von einem Gericht, einer Verwaltungsstelle oder einem 

Schiedsgericht angeordnet oder festgestellt wurde, oder sie sind Gegenstand einer 

vor diesem Tag ergangenen Entscheidung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle 

oder eines Schiedsgerichts, 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der geltenden 

Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über die Rechte des Gläubigers 

ausschließlich zur Erfüllung von Ansprüchen verwendet, die durch ein solches 

Sicherungs- oder Zurückbehaltungsrecht gesichert sind oder deren Bestehen in einer 

solchen Entscheidung bestätigt worden ist, 

c) das Sicherungs- oder Zurückbehaltungsrecht oder die Entscheidung kommt nicht 

einer in Anhang VIII oder IX aufgeführten Person, Organisation oder Einrichtung 

zugute, 

d) die Anerkennung des Sicherungs- oder Zurückbehaltungsrechts oder der 

Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung des betreffenden 

Mitgliedstaats, und 

e) im Falle des Artikels 23 Absatz 1 hat der Mitgliedstaat das Sicherungs- oder 

Zurückbehaltungsrecht bzw. die Entscheidung dem Sanktionsausschuss notifiziert. 
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Artikel 25 

Schuldet eine in Anhang VIII oder IX aufgeführte Person, Organisation oder Einrichtung 

Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die von der 

betreffenden Person, Organisation oder Einrichtung vor dem Tag geschlossen wurden bzw. 

für sie entstanden sind, an dem diese Person, Organisation oder Einrichtung vom 

Sanktionsausschuss, vom Sicherheitsrat oder vom Rat benannt wurde, so können die 

zuständigen Behörden abweichend von Artikel 23 die Freigabe bestimmter eingefrorener 

Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen 

genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die betreffende zuständige Behörde hat festgestellt, dass 

i) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen für eine von einer in Anhang VIII 

oder IX aufgeführten Person, Organisation oder Einrichtung geleistete Zahlung 

verwendet werden sollen, 

ii) die Zahlung nicht zu einer nach dieser Verordnung verbotenen Tätigkeit 

beiträgt. Wenn die Zahlung als Gegenleistung für eine Handelstätigkeit, die 

bereits ausgeführt worden ist, dient und die zuständige Behörde eines anderen 

Mitgliedstaats zuvor bestätigt hat, dass die Tätigkeit zu der Zeit ihrer 

Ausführung nicht verboten war, wird nach dem ersten Anschein davon 

ausgegangen, dass die Zahlung nicht zu einer verbotenen Tätigkeit beiträgt, 

iii) die Zahlung nicht gegen Artikel 23 Absatz 3 verstößt, und 
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b) im Falle des Artikels 23 Absatz 1 hat der betreffende Mitgliedstaat diese Feststellung 

und seine Absicht, die Genehmigung zu erteilen, dem Sanktionsausschuss notifiziert, 

und dieser hat nicht innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dieser Notifizierung 

Einwände dagegen erhoben. 

Artikel 26 

(1) Abweichend von Artikel 23 können die zuständigen Behörden die Freigabe 

bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die 

Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen 

geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, wenn die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die betreffende zuständige Behörde hat festgestellt, dass die Gelder oder 

wirtschaftlichen Ressourcen 

i) für die Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang VIII oder IX 

aufgeführten Personen und ihrer unterhaltsberechtigten 

Familienangehörigen, unter anderem für die Bezahlung von 

Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und 

medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und 

Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen, erforderlich sind, 

ii) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Erstattung 

von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung 

rechtsbesorgender Dienstleistungen dienen, 

iii) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten 

für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder 

oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen, oder 
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iv) ausschließlich der Zahlung von Gebühren dienen, die im Zusammenhang 

mit der Ausflaggung von Schiffen anfallen, und 

b) in dem Falle, dass die Genehmigung eine in Anhang VIII aufgeführte Person, 

Organisation oder Einrichtung betrifft, hat der betreffende Mitgliedstaat die 

Feststellung nach Buchstabe a und seine Absicht, die Genehmigung zu erteilen, 

dem Sanktionsausschuss notifiziert, und dieser hat nicht innerhalb von fünf 

Arbeitstagen nach der Notifikation Einwände dagegen erhoben. 

(2) Abweichend von Artikel 23 können die zuständigen Behörden die Freigabe 

bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die 

Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, 

wenn sie festgestellt haben, dass diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen für 

außerordentliche Ausgaben oder für die Bezahlung oder die Weitergabe von Gütern, 

die für einen Leichtwasserreaktor in Iran beschafft werden, mit dessen Bau vor dem 

... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] begonnen wurde, oder für 

jegliche Güter zu den in Artikel 6 Buchstaben b und c genannten Zwecken 

erforderlich sind, sofern für den Fall, dass die Genehmigung eine in Anhang VIII 

aufgeführte Person, Organisation oder Einrichtung betrifft, der betreffende 

Mitgliedstaat diese Feststellung dem Sanktionsausschuss notifiziert hat, und dieser 

sie gebilligt hat. 
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Artikel 27 

Abweichend von Artikel 23 Absätze 2 und 3 können die zuständigen Behörden die 

Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die 

Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet 

erscheinenden Bedingungen genehmigen, wenn sie festgestellt haben, dass diese Gelder 

oder wirtschaftlichen Ressourcen für die amtliche Tätigkeit diplomatischer oder 

konsularischer Vertretungen oder internationaler Organisationen erforderlich sind, die nach 

dem Völkerrecht Immunität genießen. 

Artikel 28 

Abweichend von Artikel 23 Absatz 2 können die zuständigen Behörden unter ihnen 

geeignet erscheinenden Bedingungen auch Folgendes genehmigen: 

a) die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen der 

iranischen Zentralbank, wenn sie festgestellt haben, dass diese Gelder oder 

wirtschaftlichen Ressourcen dafür erforderlich sind, Kredit- oder Finanzinstitute mit 

Liquidität für die Finanzierung von Handelsgeschäften zu versorgen, oder die 

Bedienung sogenannter „trade loans“ oder 

b) die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen, die 

von der iranischen Zentralbank gehalten werden, wenn sie festgestellt haben, dass die 

Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen für die Zahlung einer Forderung aus von 

vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] von iranischen 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen geschlossenen Verträgen oder 

Vereinbarungen erforderlich sind, wenn in solchen Verträgen oder Vereinbarungen 

die Zahlung ausstehender Beträge an Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten unterstehen, vorgesehen ist, 
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vorausgesetzt, der betreffende Mitgliedstaat hat seine Absicht, die Genehmigung zu 

erteilen, mindestens zehn Arbeitstage vor Erteilung der Genehmigung den anderen 

Mitgliedstaaten und der Kommission gemeldet. 

Artikel 28a 

Die Verbote des Artikels 23 Absätze 2 und 3 gelten nicht für Handlungen und 

Transaktionen, die in Bezug auf die in Anhang IX aufgeführten Einrichtungen ausgeführt 

werden, 

a) die Inhaber von Rechten sind, die auf einen ursprünglich vor dem ... [Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] von einem anderen souveränen Staat als 

Iran vergebenen Vertrag über gemeinsame Produktion gemäß Artikel 39 

zurückgehen, soweit diese Handlungen und Transaktionen in Bezug zu der 

Beteiligung dieser Einrichtungen an dem genannten Abkommen stehen, 

b) soweit sie bis zum ... [3 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] zur Erfüllung von Pflichten aus Verträgen nach Artikel 12 

Absatz 1 Buchstabe b erforderlich sind und unter der Voraussetzung, dass sie von der 

zuständigen Behörde im Voraus einzeln genehmigt worden sind und der betreffende 

Mitgliedstaat die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission von ihrer Absicht, 

eine Genehmigung zu erteilen, in Kenntnis gesetzt hat.“ 

13. Artikel 28b wird aufgehoben. 
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14. Artikel 29 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 29 

(1) Artikel 23 Absatz 3 hindert die Finanz- und Kreditinstitute nicht daran, Gelder, die 

auf das Konto einer in der Liste aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, 

Organisation oder Einrichtung überwiesen werden, auf den eingefrorenen Konten 

gutzuschreiben, sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Beträge ebenfalls 

eingefroren werden. Die Finanz- und Kreditinstitute unterrichten die zuständigen 

Behörden unverzüglich über diese Transaktionen. 

(2) Artikel 23 Absatz 3 gilt nicht für die Gutschrift auf den eingefrorenen Konten von 

a) Zinsen oder sonstigen Erträgen dieser Konten oder 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die 

vor dem Tag, an dem die Person, Organisation oder Einrichtung nach 

Artikel 23 vom Sanktionsausschuss, vom Sicherheitsrat oder vom Rat benannt 

wurde, geschlossen wurden bzw. entstanden sind, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen nach Artikel 23 Absatz 1 oder 

2 eingefroren werden. 

(3) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als gestatte er die in Artikel 30 genannten 

Geldtransfers.“ 
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15. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 30 

(1) Verboten sind Geldtransfers zwischen einerseits Finanz- und Kreditinstituten, die 

gemäß Artikel 49 unter diese Verordnung fallen, und andererseits: 

a) Kredit- und Finanzinstituten und Wechselstuben („bureaux de change“) mit 

Sitz in Iran, 

b) unter diese Verordnung fallenden Zweigniederlassungen und 

Tochtergesellschaften von Kredit- und Finanzinstituten und Wechselstuben 

(„bureaux de change“) mit Sitz in Iran, 

c) nicht unter diese Verordnung fallenden Zweigniederlassungen und 

Tochtergesellschaften von Kredit- und Finanzinstituten und Wechselstuben 

(„bureaux de change“) mit Sitz in Iran und 

d) Kredit- und Finanzinstituten und Wechselstuben („bureaux de change“), die 

ihren Sitz nicht in Iran haben, aber von Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen mit Sitz in Iran kontrolliert werden, 

es sei denn diese Transfers fallen in den Anwendungsbereich des Absatz 2 und sind 

gemäß Absatz 3 verarbeitet worden. 

(2) Die folgenden Transfers können gemäß Absatz 3 genehmigt werden: 

a) Transfers betreffend Nahrungsmittel, Gesundheitsleistungen und medizinische 

Ausrüstung oder für landwirtschaftliche oder humanitäre Zwecke, 
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b) Transfers betreffend Überweisungen persönlicher 

Gelder/Heimatüberweisungen, 

c) Transfers im Zusammenhang mit einem spezifischen Handelsvertrag, sofern 

die Transfers nicht nach dieser Verordnung verboten sind, 

d) Transfers betreffend diplomatische Missionen, konsularische Vertretungen 

oder internationale Organisationen, die nach dem Völkerrecht Befreiungen 

genießen, soweit solche Transfers für amtliche Zwecke der diplomatischen 

Missionen, konsularischen Vertretungen oder internationalen Organisationen, 

die nach dem Völkerrecht Befreiungen genießen, verwendet werden sollen, 

e) im Einzelfall Transfers betreffend Zahlungen zur Erfüllung von Ansprüchen 

von oder gegen eine iranische Person, Organisation oder Einrichtung oder 

Transfers ähnlicher Art, die nicht zu den nach dieser Verordnung verbotenen 

Tätigkeiten beitragen, sofern der betreffende Mitgliedstaat mindestens zehn 

Tage im Voraus seine Absicht, die Genehmigung zu erteilen, den anderen 

Mitgliedstaaten und der Kommission gemeldet hat, 

f) Transfers, die für die Erfüllung von Verpflichtungen aus Verträgen gemäß 

Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b notwendig sind. 
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(3) Geldtransfers, die nach Absatz 2 genehmigt werden können, werden wie folgt 

bearbeitet: 

a) Transfers, die aufgrund von Transaktionen betreffend Nahrungsmittel, 

Gesundheitsleistungen und medizinische Ausrüstung oder für 

landwirtschaftliche oder humanitäre Zwecke geschuldet sind, von unter 

100 000 EUR oder einem entsprechendem Betrag, und Transfers, die aufgrund 

von Transaktionen betreffend Überweisungen persönlicher 

Gelder/Heimatüberweisungen geschuldet sind, von unter 40 000 EUR oder 

einem entsprechendem Betrag, werden ohne vorherige Genehmigung 

ausgeführt. 

Diese Transfers sind der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats 

vorher schriftlich zu melden, wenn sie mindestens 10 000 EUR oder einem 

entsprechenden Betrag entsprechen. 

b) Für Transfers, die aufgrund von Transaktionen betreffend Nahrungsmittel, 

Gesundheitsleistungen und medizinische Ausrüstung oder für 

landwirtschaftliche oder humanitäre Zwecke geschuldet sind, von mindestens 

100 000 EUR oder einem entsprechenden Betrag, und für Transfers, die 

aufgrund von Transaktionen betreffend Überweisungen persönlicher 

Gelder/Heimatüberweisungen geschuldet sind, von mindestens 40 000 EUR 

oder einem entsprechenden Betrag, ist eine vorherige Genehmigung der 

zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats nach Absatz 2 

erforderlich. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten einander in dreimonatigen Abständen über die 

erteilten Genehmigungen. 
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c) Für sonstige Transfers von mindestens 10 000 EUR oder einem entsprechenden 

Betrag ist eine vorherige Genehmigung der zuständigen Behörde des 

betreffenden Mitgliedstaats nach Absatz 2 erforderlich. 

Die zuständigen Behörden unterrichten einander in dreimonatigen Abständen 

über die erteilten Genehmigungen. 

(4) Für Geldtransfers von unter 10 000 EUR oder einem entsprechenden Betrag ist keine 

vorherige Genehmigung oder Meldung erforderlich. 

(5) Meldungen und Anträge auf Genehmigung von Geldtransfers an eine unter Absatz 1 

Buchstaben a bis d fallende Einrichtung werden vom Zahlungsverkehrsdienstleister 

des Auftraggebers oder in seinem Namen an die zuständigen Behörden des 

Mitgliedstaates gerichtet, in dem der Zahlungsverkehrsdienstleister niedergelassen 

ist. 

Meldungen und Anträge auf Genehmigung von Geldtransfers von einer unter 

Absatz 1 Buchstaben a bis d fallenden Einrichtung werden vom 

Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten oder in seinem Namen an die 

zuständigen Behörden des Mitgliedstaates gerichtet, in dem der 

Zahlungsverkehrsdienstleister niedergelassen ist. 

Fällt der Zahlungsverkehrsdienstleister des Auftraggebers oder des Begünstigten 

nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung, sind Meldungen und Anträge 

auf Genehmigung im Falle eines Transfers an eine unter Absatz 1 Buchstaben a bis d 

fallende Einrichtung durch den Auftraggeber und im Falle eines Transfers von einer 

unter Absatz 1 Buchstaben a bis d fallenden Einrichtung durch den Begünstigten an 

die zuständigen Behörden des Mitgliedstaates zu richten, in dem der Auftraggeber 

bzw. der Begünstigte seinen Wohnsitz hat. 
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(6) Um Verstöße gegen diese Verordnung zu verhindern, üben die Kredit- und 

Finanzinstitute, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, im Rahmen 

ihrer Tätigkeiten mit den in Absatz 1 Buchstaben a bis d genannten Organisationen 

besondere Wachsamkeit wie folgt: 

a) sie üben ständige Wachsamkeit in Bezug auf Kontenbewegungen, 

insbesondere im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, 

b) sie bestehen darauf, dass alle Felder von Zahlungsanweisungen, in denen 

Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten der betreffenden 

Transaktion zu machen sind, ausgefüllt werden, und lehnen bei Fehlen dieser 

Angaben die Durchführung der Transaktion ab, 

c) sie bewahren alle Aufzeichnungen von Transaktionen über einen Zeitraum von 

fünf Jahren auf und stellen sie den einzelstaatlichen Behörden auf Anfrage zur 

Verfügung, 

d) wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass Tätigkeiten mit Kredit- und 

Finanzinstituten gegen diese Verordnung verstoßen könnten, melden sie dies 

unbeschadet der Artikel 5 und 23 unverzüglich der zentralen Meldestelle 

(Financial Intelligence Unit – FIU) oder einer anderen, von dem betreffenden 

Mitgliedstaat benannten zuständigen Behörde. Die FIU oder die andere 

zuständige Behörde dient als einzelstaatliche Stelle für die Entgegennahme und 

Auswertung der Meldungen verdächtiger Transaktionen, die gegen diese 

Verordnung verstoßen könnten. Die FIU oder die andere zuständige Behörde 

erhält rechtzeitig unmittelbar oder mittelbar Zugang zu den Finanz-, 

Verwaltungs- und Strafverfolgungsdaten, die sie zur ordnungsgemäßen 

Erfüllung dieser Aufgabe einschließlich der Auswertung der Meldungen 

verdächtiger Transaktionen benötigt. 
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Artikel 30a 

(1) Geldtransfers an eine iranische Person, Organisation oder Einrichtung oder von einer 

iranischen Person, Organisation oder Einrichtung, die nicht unter Artikel 30 Absatz 1 

fallen, werden wie folgt bearbeitet: 

a) Transfers, die aufgrund von Transaktionen betreffend Nahrungsmittel, 

Gesundheitsleistungen und medizinische Ausrüstung oder für 

landwirtschaftliche oder humanitäre Zwecke geschuldet sind, werden ohne 

vorherige Genehmigung ausgeführt. 

Diese Transfers sind der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats 

vorher schriftlich zu melden, wenn sie mindestens 10 000 EUR oder einem 

entsprechenden Betrag entsprechen, 

b) sonstige Transfers von unter 40 000 EUR oder einem entsprechenden Betrag 

werden ohne vorherige Genehmigung ausgeführt. 

Diese Transfers sind der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats 

vorher schriftlich zu melden, wenn sie mindestens 10 000 EUR oder einem 

entsprechenden Betrag entsprechen, 

c) Für sonstige Transfers von mindestens 40 000 EUR oder einem entsprechenden 

Betrag ist eine vorherige Genehmigung der zuständigen Behörde des 

betreffenden Mitgliedstaats erforderlich. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten einander in dreimonatigen Abständen über die 

abgelehnten Genehmigungen. 

(2) Für Geldtransfers von unter 10 000 EUR oder einem entsprechenden Betrag ist keine 

vorherige Genehmigung oder Meldung erforderlich. 
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(3) Meldungen und Anträge auf Genehmigung von Geldtransfers werden wie folgt 

bearbeitet: 

a) Im Falle elektronischer Geldtransfers, die von Kredit- oder Finanzinstituten 

bearbeitet werden: 

i) Meldungen und Anträge auf Genehmigung von Geldtransfers an eine 

iranische Person, Organisation oder Einrichtung, die außerhalb der Union 

ansässig ist, vom Zahlungsverkehrsdienstleister des Auftraggebers oder 

in seinem Namen an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats 

gerichtet, in dem der Zahlungsverkehrsdienstleister niedergelassen ist, 

ii) Meldungen und Anträge auf Genehmigung von Geldtransfers von einer 

iranischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außerhalb der 

Union ansässig ist, vom Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten 

oder in seinem Namen an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats 

gerichtet, in dem der Zahlungsverkehrsdienstleister niedergelassen ist, 

iii) fällt in unter in den Ziffern i und ii genannten Fällen der 

Zahlungsverkehrsdienstleister des Auftraggebers oder des Begünstigten 

nicht unter diese Verordnung, so werden die Meldungen und 

Genehmigungsanträge im Falle eines Transfers an eine iranische Person, 

Organisation oder Einrichtung vom Auftraggeber und im Falle eines 

Transfers von einer iranischen Person, Organisation oder Einrichtung 

vom Begünstigten an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats 

gerichtet, in dem der Auftraggeber oder der Begünstigte seinen Wohnsitz 

hat, 
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iv) Meldungen und Anträge auf Genehmigung von Geldtransfers an eine 

iranische Person, Organisation oder Einrichtung, die innerhalb der Union 

ansässig ist, werden vom Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten 

oder in seinem Namen an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats 

gerichtet, in dem der Zahlungsverkehrsdienstleister niedergelassen ist, 

v) Meldungen und Anträge auf Genehmigung von Geldtransfers von einer 

iranischen Person, Organisation oder Einrichtung, die innerhalb der 

Union ansässig ist, werden vom Zahlungsverkehrsdienstleister des 

Auftraggebers oder in seinem Namen an die zuständigen Behörden des 

Mitgliedstaats gerichtet, in dem der Zahlungsverkehrsdienstleister 

niedergelassen ist, 

vi) fällt in den unter den Ziffern iv und v genannten Fällen der 

Zahlungsverkehrsdienstleister des Auftraggebers oder des Begünstigten 

nicht unter diese Verordnung, so werden die Meldungen und 

Genehmigungsanträge im Falle eines Transfers an eine iranische Person, 

Organisation oder Einrichtung vom Auftraggeber und im Falle eines 

Transfers von einer iranischen Person, Organisation oder Einrichtung 

vom Begünstigten an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats 

gerichtet, in dem der Auftraggeber oder der Begünstigte seinen Wohnsitz 

hat, 
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vii) fallen in Bezug auf einen Geldtransfer an eine iranische Person, 

Organisation oder Einrichtung oder von einer iranischen Person, 

Organisation oder Einrichtung weder der Auftraggeber noch der 

Begünstigte noch ihre jeweiligen Zahlungsverkehrsdienstleister unter 

diese Verordnung, tritt jedoch ein unter diese Verordnung fallender 

Zahlungsverkehrsdienstleister als Vermittler auf, so muss dieser 

Zahlungsverkehrsdienstleister die Verpflichtung zur Meldung bzw. 

Beantragung einer Genehmigung erfüllen, wenn er weiß oder Grund zu 

der Annahme hat, dass es sich um einen Transfer an eine iranische 

Person, Organisation oder Einrichtung oder von einer iranischen Person, 

Organisation oder Einrichtung handelt. Tritt mehr als ein 

Zahlungsverkehrsdienstleister als Vermittler auf, so muss nur derjenige 

Zahlungsverkehrsdienstleister die Verpflichtung zur Meldung bzw. 

Beantragung einer Genehmigung erfüllen, der den Transfer als Erster 

bearbeitet. Die Meldungen und Genehmigungsanträge müssen an die 

zuständigen Behörden des Mitgliedstaats gerichtet werden, in dem der 

Zahlungsverkehrsdienstleister niedergelassen ist, 

viii) ist mehr als ein Zahlungsverkehrsdienstleister an einer Reihe 

zusammenhängender Geldtransfers beteiligt, so ist bei den Transfers 

innerhalb der Union auf die nach diesem Artikel erteilte Genehmigung 

Bezug zu nehmen, 

b) im Falle von Geldtransfers, die auf nicht elektronischem Weg ausgeführt 

werden, werden Meldungen und Anträge auf Genehmigung der Geldtransfers 

wie folgt bearbeitet: 

i) Meldungen und Anträge auf Genehmigung von Transfers an eine 

iranische Person, Organisation oder Einrichtung werden vom 

Auftraggeber an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats gerichtet, 

in dem der Auftraggeber seinen Wohnsitz hat, 
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ii) Meldungen und Anträge auf Genehmigung von Transfers von einer 

iranischen Person, Organisation oder Einrichtung werden vom 

Begünstigten an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats gerichtet, 

in dem der Begünstigte seinen Wohnsitz hat. 

Artikel 30b 

(1) Ist eine Genehmigung nach Artikel 24, 25, 26, 27, 28 oder 28a erteilt worden, so 

finden die Artikel 30 und 30a keine Anwendung. 

Das Erfordernis einer vorherigen Genehmigung der Transfers gemäß Artikel 30 

Absatz 3 Buchstaben b und c lässt die Ausführung von Geldtransfers, die im Voraus 

vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] den zuständigen 

Behörden gemeldet oder von ihnen genehmigt worden sind, unberührt. Diese 

Geldtransfers sind vor dem ... [3 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] auszuführen. 

Die Artikel 30 und 30a finden keine Anwendung auf Geldtransfers gemäß Artikel 29. 
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(2) Artikel 30 Absatz 3 und Artikel 30a Absatz 1 gelten unabhängig davon, ob der 

Geldtransfer in einem einzigen Vorgang oder in mehreren, offensichtlich 

zusammenhängenden Vorgängen durchgeführt wird. 

Für die Zwecke dieser Verordnung umfasst der Ausdruck „offensichtlich 

zusammenhängende Vorgänge“ 

a) eine Reihe aufeinanderfolgender Transfers von demselben Finanz- oder 

Kreditinstitut, die unter Artikel 30 Absatz 1 Buchstaben a bis d fallen, oder an 

dasselbe Finanz- oder Kreditinstitut im Sinne des Artikels 30 Absatz 1 

Buchstaben a bis d von derselben iranischen Person, Organisation oder 

Einrichtung oder an dieselbe iranische Person, Organisation oder Einrichtung, 

die im Zusammenhang mit einer einzigen Verpflichtung zu einem Geldtransfer 

durchgeführt werden und die einzeln den einschlägigen in den Artikeln 30 und 

30a festgelegten Schwellenwert nicht überschreiten, zusammen jedoch die 

Voraussetzungen für eine Meldung oder Genehmigung erfüllen, oder 

b) eine Kette von Transfers unter Beteiligung verschiedener 

Zahlungsverkehrsdienstleister oder natürlicher oder juristischer Personen, die 

eine einzige Verpflichtung zu einem Geldtransfer bewirkt. 

(3) Für die Zwecke des Artikels 30 Absatz 3 Buchstaben b c und des Artikels 30a 

Absatz 1 Buchstabe c erteilen die zuständigen Behörden die Genehmigung unter 

ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen, es sei denn, sie haben Grund zu der 

Annahme, dass der Geldtransfer, dessen Genehmigung beantragt wird, gegen 

Verbote oder Verpflichtungen in dieser Verordnung verstoßen könnte. 

Die zuständige Behörde kann für die Prüfung der Genehmigungsanträge eine Gebühr 

erheben. 
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(4) Für die Zwecke des Artikels 30a Absatz 1 Buchstabe c gilt die Genehmigung als 

erteilt, wenn eine zuständige Behörde einen schriftlichen Genehmigungsantrag 

erhalten und nicht innerhalb von vier Wochen schriftlich Einwände gegen den 

Geldtransfer erhoben hat. Werden die Einwände erhoben, weil eine Untersuchung im 

Gange ist, so gibt die zuständige Behörde dies an und teilt ihre Entscheidung 

unverzüglich mit. Die zuständigen Behörden erhalten rechtzeitig unmittelbar oder 

mittelbar Zugang zu den Finanz-, Verwaltungs- und Strafverfolgungsdaten, die für 

die Durchführung der Untersuchung erforderlich sind. 

(5) Die folgenden Personen, Organisationen und Einrichtungen fallen nicht unter die 

Artikel 30 und 30a: 

a) Personen, Organisationen und Einrichtungen, die nur Papierdokumente in 

elektronische Daten umwandeln und im Rahmen eines Vertrags mit einem 

Kredit- oder Finanzinstitut tätig sind, 

b) Personen, Organisationen und Einrichtungen, die Kredit- oder Finanzinstituten 

lediglich ein Nachrichten- oder sonstiges System zur Unterstützung der 

Übermittlung von Geldern zur Verfügung stellen, oder 

c) Personen, Organisationen und Einrichtungen, die Kredit- oder Finanzinstituten 

lediglich Clearing- und Abrechnungssysteme zur Verfügung stellen. 
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Artikel 31 

(1) Die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung im Sinne des Artikels 49 

fallenden Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften von Kredit- und 

Finanzinstituten mit Sitz in Iran melden der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, 

in dem sie niedergelassen sind, alle von ihnen durchgeführten oder erhaltenen 

Geldtransfers, die Namen der Beteiligten sowie die Höhe und das Datum der 

Transaktion innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Durchführung oder Erhalt des 

betreffenden Geldtransfers. Sind entsprechende Angaben verfügbar, so ist in der 

Meldung die Art der Transaktion anzugeben sowie gegebenenfalls die Art der Güter, 

auf die sich die Transaktion bezieht, insbesondere, ob die Güter unter die Anhänge I, 

II, IIa, III, IV, IVa, V, VI, VIa, VIb, VII, VIIa oder VIIb fallen, und, falls ihre 

Ausfuhr genehmigungspflichtig ist, die Nummer der für sie erteilten Genehmigung. 

(2) Vorbehaltlich und nach Maßgabe der Regelungen für den Informationsaustausch 

übermitteln die zuständigen Behörden, die eine Meldung erhalten haben, die 

Informationen über die Meldungen nach Absatz 1 falls erforderlich unverzüglich den 

zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten, in denen die anderen an der 

Transaktion Beteiligten niedergelassen sind, um Transaktionen zu verhindern, die zu 

proliferationsrelevanten nuklearen Tätigkeiten oder zur Entwicklung von 

Trägersystemen für Kernwaffen beitragen könnten. 
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Artikel 33 

(1) Den unter Artikel 49 fallenden Kredit- und Finanzinstituten ist es verboten, 

a) neue Bankkonten bei einem Kredit- oder Finanzinstitut mit Sitz in Iran oder bei 

einem in Artikel 30 Absatz 1 genannten Kredit- oder Finanzinstitut zu 

eröffnen, 

b) neue Korrespondenzbankbeziehungen zu einem Kredit- oder Finanzinstitut mit 

Sitz in Iran oder zu einem in Artikel 30 Absatz 1 genannten Kredit- oder 

Finanzinstitut aufzunehmen, 

c) neue Repräsentanzen in Iran zu eröffnen oder neue Zweigniederlassungen oder 

Tochtergesellschaften in Iran zu gründen, 

d) neue Joint Ventures mit einem Kredit- oder Finanzinstitut mit Sitz in Iran oder 

mit einem in Artikel 30 Absatz 1 genannten Kredit- oder Finanzinstitut zu 

gründen. 

(2) Es ist verboten, 

a) die Eröffnung einer Repräsentanz oder die Gründung einer Zweigniederlassung 

oder Tochtergesellschaft eines Kredit- oder Finanzinstituts mit Sitz in Iran oder 

eines in Artikel 30 Absatz 1 genannten Kredit- oder Finanzinstituts in der 

Union zu genehmigen, 
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b) für oder im Namen eines Kredit- oder Finanzinstituts mit Sitz in Iran oder für 

oder im Namen eines in Artikel 30 Absatz 1 genannten Kredit- oder 

Finanzinstituts Vereinbarungen zu schließen, die die Eröffnung einer 

Repräsentanz oder die Gründung einer Zweigniederlassung oder 

Tochtergesellschaft in der Union betreffen, 

c) einer Repräsentanz, Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft eines Kredit- 

oder Finanzinstituts mit Sitz in Iran oder eines in Artikel 30 Absatz 1 

genannten Kredit- oder Finanzinstituts die Genehmigung für die Aufnahme 

und Ausübung der Tätigkeit als Kreditinstitut oder für eine sonstige Tätigkeit, 

für die eine vorherige Genehmigung erforderlich ist, zu erteilen, wenn die 

Repräsentanz, Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft ihre Tätigkeit vor 

dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] noch nicht 

aufgenommen hatte, 

d) ein in Artikel 30 Absatz 1 genanntes Kredit- oder Finanzinstitut eine 

Beteiligung an einem unter Artikel 49 fallenden Kredit- oder Finanzinstitut zu 

erwerben oder auszuweiten oder ein sonstiges Eigentumsrecht an einem 

solchen Kredit- oder Finanzinstitut erwerben zu lassen. 

Artikel 34 

Es ist verboten, 

a) nach dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] ausgegebene 

staatliche oder staatlich garantierte Anleihen unmittelbar oder mittelbar an die 

Folgenden zu verkaufen oder von ihnen zu kaufen: 

i) Iran oder seine Regierung und seine öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen 

und Agenturen, 
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ii) Kredit- oder Finanzinstitute mit Sitz in Iran oder in Artikel 30 Absatz 1 

genannte Kredit- oder Finanzinstitute, 

iii) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im 

Namen oder auf Anweisung einer unter Ziffer i oder ii genannten juristischen 

Person, Organisation oder Einrichtung handeln, 

iv) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Eigentum oder 

unter der Kontrolle einer unter Ziffer i, ii oder iii genannten Person, 

Organisation oder Einrichtung stehen, 

b) für eine unter Buchstabe a genannte Person, Organisation oder Einrichtung 

Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit nach dem ... [Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung] ausgegebenen staatlichen oder staatlich garantierten 

Anleihen zu erbringen, 

c) eine unter Buchstabe a genannte Person, Organisation oder Einrichtung bei der 

Ausgabe staatlicher oder staatlich garantierter Anleihen durch Vermittlungsdienste, 

Werbung oder sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Anleihen zu 

unterstützen. 

Artikel 35 

(1) Es ist verboten, Versicherungen oder Rückversicherungen bereitzustellen oder die 

Bereitstellung von Versicherungen oder Rückversicherungen zu vermitteln für 

a) Iran oder seine Regierung und seine öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen 

und Agenturen, 

b) iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die keine natürlichen 

Personen sind, oder 

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, wenn 

sie im Namen oder auf Anweisung einer unter Buchstabe a oder b genannten 

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung handeln. 
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(2) Absatz 1 Buchstaben a und b gelten weder für die Bereitstellung oder Vermittlung 

von Pflicht-, Haftpflichtversicherungen oder Rückversicherungen für iranische 

Personen, Organisationen und Einrichtungen in der Union noch für die Bereitstellung 

von Versicherungen für diplomatische oder konsularische Vertretungen Irans in der 

Union. 

(3) Absatz 1 Buchstabe c gilt nicht für die Bereitstellung oder Vermittlung von 

Versicherungen, einschließlich Kranken- und Reiseversicherungen oder 

Rückversicherungen, für Privatpersonen, mit Ausnahme der in den Anhängen VIII 

und IX aufgeführten Personen. 

Absatz 1 Buchstabe c steht der Bereitstellung von Versicherungen oder 

Rückversicherungen oder Vermittlung von Versicherungen für die Eigentümer von 

Schiffen, Luftfahrzeugen oder Kraftfahrzeugen, die von einer in Absatz 1 

Buchstabe a oder b genannten Person, Organisation oder Einrichtung gechartert bzw. 

angemietet wurden, nicht entgegen. 

Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c wird davon ausgegangen, dass eine 

Person, Organisation oder Einrichtung nicht auf Anweisung einer in Absatz 1 

Buchstabe a oder b genannten Person, Organisation oder Einrichtung handelt, wenn 

diese Anweisung dem Landen, Beladen, Entladen oder sicheren Transit von Schiffen 

oder Luftfahrzeugen dient, die sich vorübergehend in den Gewässern oder im 

Luftraum Irans aufhalten. 

(4) Dieser Artikel verbietet die Verlängerung und Erneuerung von Versicherungs- und 

Rückversicherungsvereinbarungen, die vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] geschlossen wurden, verbietet unbeschadet des Artikels 23 

Absatz 3 aber nicht, vor diesem Zeitpunkt geschlossene Vereinbarungen zu erfüllen.“ 
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16. Die Artikel 36 und 37 erhalten folgende Fassung: 

„KAPITEL VI 

VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN 

Artikel 36 

(1) Zur Verhinderung der Weitergabe von Gütern und Technologien, die unter die 

Gemeinsame Militärgüterliste fallen oder deren Lieferung, Verkauf, Weitergabe, 

Ausfuhr oder Einfuhr nach dieser Verordnung verboten ist, und zusätzlich zu der 

Verpflichtung, den zuständigen Zollbehörden Vorabinformationen über das 

Eintreffen oder den Abgang der Waren nach den einschlägigen Bestimmungen der 

Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates* und der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 

der Kommission** über summarische Eingangs- und Ausgangsanmeldungen sowie 

Zollanmeldungen zu übermitteln, hat die Person, die die in Absatz 2 dieses Artikels 

genannten Informationen übermittelt, zu erklären, ob die Waren unter die 

Gemeinsame Militärgüterliste oder unter diese Verordnung fallen, und, falls ihre 

Ausfuhr genehmigungspflichtig ist, die Einzelheiten der für sie erteilten 

Ausfuhrgenehmigung anzugeben. 

(2) Die nach diesem Artikel erforderlichen zusätzlichen Angaben sind entweder 

schriftlich oder gegebenenfalls unter Verwendung einer Zollanmeldung zu 

übermitteln. 
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Artikel 37 

(1) Die Erbringung von Bunker-, Versorgungs- oder Wartungsdiensten für im Eigentum 

oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle von iranischen Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen stehende Schiffe ist verboten, sofern dem 

Leistungserbringer Informationen – einschließlich Informationen der zuständigen 

Zollbehörden auf der Grundlage der in Artikel 36 genannten Vorabinformationen 

über das Eintreffen oder den Abgang der Waren – vorliegen, die hinreichende 

Gründe für die Feststellung liefern, dass das Schiff Güter befördert, die unter die 

Gemeinsame Militärgüterliste fallen, oder Güter, deren Lieferung, Verkauf, 

Weitergabe oder Ausfuhr nach dieser Verordnung verboten ist, es sei denn, die 

Erbringung dieser Dienste ist für humanitäre Zwecke oder aus Sicherheitsgründen 

erforderlich. 

(2) Die Erbringung von technischen und Wartungsdiensten für im Eigentum oder unter 

der direkten oder indirekten Kontrolle von iranischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen stehende Frachtflugzeuge ist verboten, sofern dem Leistungserbringer 

Informationen – unter anderem Informationen der zuständigen Zollbehörden auf der 

Grundlage der in Artikel 36 genannten Vorabinformationen über das Eintreffen oder 

den Abgang der Waren – vorliegen, die hinreichende Gründe für die Feststellung 

liefern, dass das Frachtflugzeug Güter befördert, die unter die Gemeinsame 

Militärgüterliste fallen, oder Güter, deren Lieferung, Verkauf, Weitergabe oder 

Ausfuhr nach dieser Verordnung verboten ist, es sei denn, die Erbringung dieser 

Dienste ist für humanitäre Zwecke oder aus Sicherheitsgründen erforderlich. 

(3) Die Verbote der Absätze 1 und 2 diese Artikels gelten, bis die Ladung überprüft und 

erforderlichenfalls beschlagnahmt oder entsorgt worden ist. 
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Die durch die Beschlagnahme und Entsorgung entstehenden Kosten können im 

Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder dem Beschluss einer 

zuständigen Behörde dem Einführer auferlegt oder von jeder anderen Person oder 

Organisation eingefordert werden, die für die versuchte illegale Lieferung, den 

versuchten illegalen Verkauf oder die versuchte illegale Weitergabe oder Ausfuhr 

verantwortlich ist. 

________________ 

* Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 

Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 302, 19.10.1992, S. 1, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/oj). 
** Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit 

Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur 

Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 253, 11.10.1993, S. 1, ELI: 

http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2454/oj).“ 

17. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 37a 

(1) Die Erbringung der folgenden Dienstleistungen für Öltank- und Frachtschiffe, die 

unter der Flagge der Islamischen Republik Iran fahren oder im Eigentum von 

iranischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen oder von diesen 

gechartert werden oder unmittelbar oder mittelbar von diesen betrieben werden, ist 

verboten: 

a) die Erbringung von Klassifikationsdiensten jeder Art, unter anderem: 

i) die Erstellung und Anwendung von Klassifikationsvorschriften oder 

technischen Spezifikationen für den Entwurf, den Bau, die Ausrüstung 

und die Instandhaltung von Schiffen sowie von Schiffsmanagement-

Systemen, 

ii) die Durchführung von Besichtigungen und Überprüfungen im Einklang 

mit Klassifikationsvorschriften und -verfahren, 
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iii) die Zuweisung eines Klassenzeichens und die Ausstellung, Bestätigung 

oder Erneuerung von Zertifikaten über die Einhaltung von 

Klassifikationsvorschriften oder Spezifikationen, 

b) die Überwachung der Erarbeitung des Entwurfs, des Baus und der Reparatur 

von Schiffen und ihren Teilen, einschließlich der Blöcke, Elemente, 

Maschinen, elektrischen Anlagen und Steuerungsanlagen und die Teilnahme 

daran sowie damit zusammenhängende technische Hilfe, Finanzmittel oder 

Finanzhilfen, 

c) die Inspektion, Prüfung und Zertifizierung von Schiffsausrüstung, -material 

und -komponenten sowie die Überwachung des Einbaus an Bord und der 

Überwachung der Systemintegration, 

d) die Durchführung von Besichtigungen, Überprüfungen, Prüfungen und 

Besuchen und die Ausstellung, Erneuerung oder Bestätigung der relevanten 

Zertifikate und Zeugnisse über die Erfüllung der einschlägigen Vorschriften für 

die Verwaltung des Flaggenstaats im Einklang mit dem Internationalen 

Übereinkommen von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See in 

der geänderten Fassung (SOLAS 1974) und dem dazugehörigen Protokoll von 

1988, dem internationalen Übereinkommen von 1973 zur Verhütung von 

Meeresverschmutzung durch Schiffe, geändert durch das dazugehörige 

Protokoll von 1978, in der geänderten Fassung (MARPOL 73/78), dem 

Übereinkommen von 1972 über die Internationalen Regeln zur Verhütung von 

Zusammenstößen auf See in der geänderten Fassung (COLREG 1972), dem 

Internationalen Freibord-Übereinkommen von 1966 (LL 1966) und dem 

dazugehörigen Protokoll von 1988, dem Internationalen Übereinkommen von 

1978 über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von 

Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten in der geänderten 

Fassung (STCW) und dem Internationalen Schiffsvermessungs-

Übereinkommen von 1969 (TONNAGE 1969). 
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(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ab dem ... [3 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsverordnung].“ 

„Artikel 37b 

(1) Es ist verboten, Schiffe, die für die Beförderung oder Lagerung von Öl und 

petrochemischen Erzeugnissen konstruiert sind, zur Verfügung zu stellen: 

a) an eine iranische Person, Organisation oder Einrichtung oder 

b) an jedwede andere Person, Organisation oder Einrichtung, es sei denn die 

Anbieter von Schiffen haben geeignete Maßnahmen ergriffen, um zu 

verhindern, dass das Schiff für die Beförderung oder die Lagerung von Öl oder 

petrochemischen Erzeugnissen, bei denen es sich um Ursprungserzeugnisse 

Irans handelt oder die aus Iran ausgeführt wurden, verwendet wird. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 lässt die Erfüllung von Verpflichtungen aus den in 

Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben b und c und in Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben b 

und c genannten Verträgen und akzessorischen Verträge unberührt, sofern die 

Einfuhr und die Beförderung von iranischem Rohöl, Erdöl und petrochemischen 

Erzeugnissen der zuständigen Behörde gemäß Artikel 12 Absatz 1 oder Artikel 14 

Absatz 1 gemeldet worden sind.“ 

18. Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) in den Anhängen VIII und IX aufgeführte Personen, Organisationen und 

Einrichtungen,“ 
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19. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 39 

Für die Zwecke der Artikel 8 und 9, des Artikels 17 Absatz 2 Buchstabe b, der Artikel 30 

und 35 gelten Einrichtungen, Organisationen oder Rechteinhaber, deren Bestehen 

ursprünglich auf einen von einem anderen souveränen Staat als Iran vor dem ... [Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] vergebenen Vertrag über die gemeinsame 

Produktion zurückgeht, nicht als iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen. 

In diesen Fällen und in Bezug auf Artikel 8 kann die zuständige Behörde des 

Mitgliedstaats geeignete Endverwendergarantien von einer Organisation oder Einrichtung 

für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in Anhang VI 

aufgeführten Schlüsselausrüstung oder -technologie verlangen.“ 

20. Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Informationen, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, wie etwa 

Informationen über die nach Artikel 23 eingefrorenen Konten und Beträge, 

unverzüglich den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen sie ihren Sitz 

bzw. Wohnsitz haben, und – direkt oder über die Mitgliedstaaten – der Kommission 

zu übermitteln,“ 

21. Artikel 41 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 41 

Es ist verboten, sich wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten zu beteiligen, mit denen die 

Umgehung der in Maßnahmen gemäß Artikel 2, 4a, 4b, 5 Absatz 1, 8, 9, 10a, 10b, 10d, 

10e, 11, 13, 14a, 15a, 15b, 17, 22, 23, 30, 30a, 34, 35, 37a oder 37b bezweckt oder bewirkt 

wird.“ 
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22. In Artikel 42 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(3) Teilen unter diese Verordnung fallende Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

bzw. Beschäftigte oder Führungskräfte dieser Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen im guten Glauben nach den Artikeln 30 und 31 die in den Artikeln 30 

und 31 genannten Informationen mit, so können die Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen bzw. ihre Führungskräfte oder Beschäftigten hierfür nicht haftbar 

gemacht werden.“ 

23. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 43 

(1) Ein Mitgliedstaat kann jede Maßnahme vornehmen, die er für erforderlich hält, um 

sicherzustellen, dass die einschlägigen internationalen und nationalen rechtlichen 

Verpflichtungen, sowie die rechtlichen Verpflichtungen der Union bezüglich der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer und des Umweltschutzes 

in Fällen eingehalten werden, in denen die Zusammenarbeit mit einer iranischen 

Person, Organisation oder Einrichtung durch die Durchführung dieser Verordnung 

beeinträchtigt werden könnte. 

(2) Für die Zwecke der nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen gelten die Verbote der 

Artikel 8 und 9, des Artikels 17 Absatz 2 Buchstabe b, des Artikels 23 Absatz 2 und 

der Artikel 30 und 35 nicht. 

(3) Der betreffende Mitgliedstaat notifiziert die Feststellung nach Absatz 1 und seine 

Absicht, die Genehmigung zu erteilen, mindestens zehn Arbeitstage vor Erteilung 

der Genehmigung den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission. Im Fall einer 

Bedrohung für die Umwelt und/oder die Gesundheit und Sicherheit der 

Arbeitnehmer in der Union, die dringende Maßnahmen erforderlich macht, kann der 

betreffende Mitgliedstaat ohne vorherige Notifikation eine Genehmigung erteilen 

und unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission innerhalb von drei 

Arbeitstagen nach Erteilung der Genehmigung. 
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Artikel 43a 

(1) Abweichend von den Artikeln 8 und 9, von Artikel 17 Absatz 1 hinsichtlich einer in 

Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b genannten iranischen Person, Organisation oder 

Einrichtung, abweichend von Artikel 23 Absätze 2 und 3, soweit sie sich auf die in 

Anhang IX aufgeführten Personen, Organisationen und Einrichtungen beziehen, 

sowie von den Artikeln 30 und 35 können die zuständigen Behörden eines 

Mitgliedstaats unter den ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen Tätigkeiten 

im Zusammenhang mit der Exploration oder Gewinnung von Kohlenwasserstoffen 

innerhalb der Union entsprechend einer Lizenz für eine solche Exploration oder 

Gewinnung, die einer in Anhang IX aufgeführten Person, Organisation oder 

Einrichtung von einem Mitgliedstaat erteilt wurde, genehmigen, wenn die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Lizenz für die Exploration oder Gewinnung von Kohlenwasserstoffen 

innerhalb der Union wurde vor dem Tag erteilt, an dem die in Anhang IX 

aufgeführte Person, Organisation oder Einrichtung benannt wurde, und 

b) die Genehmigung ist erforderlich, um Umweltschäden in der Union zu 

vermeiden oder abzumildern oder die dauerhafte Zerstörung des Werts der 

Lizenz zu verhindern, einschließlich durch die vorübergehende Sicherstellung 

der im Zusammenhang mit der genehmigten Tätigkeit verwendeten 

Rohrleitung und Infrastruktur. Eine solche Genehmigung kann Maßnahmen, 

die nach nationalen Rechtsvorschriften getroffen wurden, enthalten. 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehene Ausnahmeregelung wird nur so lange wie notwendig 

genehmigt und ihre Gültigkeit darf die Gültigkeit der Lizenz, die der in Anhang IX 

aufgeführten Person, Organisation oder Einrichtung erteilt wurde, nicht 

überschreiten. Ist die zuständige Behörde der Auffassung, dass die Übernahme von 

Verträgen oder die Gewährung von Schadensersatz erforderlich sind, darf die 

Gültigkeit der Ausnahmeregelung fünf Jahre nicht überschreiten. 
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(3) Der betreffende Mitgliedstaat notifiziert seine Absicht, die Genehmigung zu erteilen, 

mindestens zehn Arbeitstage vor Erteilung der Genehmigung den anderen 

Mitgliedstaaten und der Kommission. Im Fall einer Bedrohung für die Umwelt in der 

Union, die dringende Maßnahmen erforderlich macht, um Umweltschäden zu 

verhindern, kann der betreffende Mitgliedstaat ohne vorherige Notifikation eine 

Genehmigung erteilen und unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erteilung der Genehmigung. 

24. Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) nach Artikel 23 eingefrorene Gelder und nach den Artikeln 24, 25, 26 und 27 

gewährte Genehmigungen,“ 

25. Die Artikel 45 und 46 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 45 

Die Kommission ändert 

a) Anhang II auf der Grundlage der Feststellungen des Sicherheitsrats der Vereinten 

Nationen oder des Sanktionsausschusses oder auf der Grundlage der von den 

Mitgliedstaaten übermittelten Informationen, 

b) die Anhänge IIa, III, IV, IVa, V, VI, VIa, VIb, VII, VIIa, VIIb und X auf der 

Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen.“ 
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Artikel 46 

(1) Nimmt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder der Sanktionsausschuss eine 

natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in die Liste auf, so 

nimmt der Rat diese natürliche oder juristische Person, Organisation oder 

Einrichtung in Anhang VIII auf. 

(2) Beschließt der Rat, die in Artikel 23 Absätze 2 und 3 genannten Maßnahmen auf eine 

natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung anzuwenden, so 

ändert er Anhang IX entsprechend. 

(3) Der Rat setzt die in Absatz 1 oder 2 genannten natürlichen oder juristischen 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen entweder auf direktem Weg, falls die 

Anschrift bekannt ist, oder durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung von 

seinem Beschluss und den Gründen für ihre Aufnahme in die Liste in Kenntnis und 

gibt dabei diesen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(4) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige neue Beweise 

vorgelegt, so überprüft der Rat seinen Beschluss und unterrichtet die natürliche oder 

juristische Person, Organisation oder Einrichtung entsprechend. 

(5) Beschließen die Vereinten Nationen, eine natürliche oder juristische Person, 

Organisation oder Einrichtung von der Liste zu streichen oder die der Identifizierung 

dienenden Angaben zu einer in der Liste aufgeführten natürlichen oder juristischen 

Person, Organisation oder Einrichtung zu ändern, so ändert der Rat Anhang VIII 

entsprechend. 

(6) Die Liste in Anhang IX wird in regelmäßigen Abständen, mindestens aber alle zwölf 

Monate überprüft.“ 

26. Die Anhänge werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 

 


